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1. (1)Ein Bauverbot ist auszusprechen,

1. a)wenn ein Bauplatzteil, Baulosteil oder Kleingartenteil nach den Bestimmungen des § 16 geschaffen wird;

2. b)entfällt; LGBl. Nr. 41/2005 vom 15.7.2005

3. c)wenn die vor einem Bauplatz, einem Baulos oder vor Teilen von solchen gelegenen Verkehrsflächen noch

nicht befestigt oder mit dem bestehenden Straßennetz noch nicht in Verbindung gebracht sind oder in

ihnen nicht bereits ein öffentlicher Rohrstrang einer Trinkwasserleitung und ein Straßenkanal verlegt

worden sind;

4. d)wenn das vor einem Baulos gelegene Trennstück eines Aufschließungsweges oder der vom öffentlichen

Gut bis zu diesem Baulos zu schaffende Aufschließungsweg noch nicht befestigt ist oder die Versorgung mit

gesundheitlich einwandfreiem Trinkwasser sowie die Abwasserbeseitigung nicht sichergestellt sind;

5. e)wenn die vor einem Gartensiedlungsgebiet gelegenen Verkehrsflächen des öffentlichen Gutes noch nicht

befestigt oder mit dem bestehenden Straßennetz noch nicht in Verbindung gebracht sind;

6. f)wenn die vor einer Kleingartenanlage gelegenen Verkehrsflächen noch nicht befestigt oder mit dem

bestehenden Straßennetz noch nicht in Verbindung gebracht sind oder in der Verkehrsfläche nicht bereits

ein öffentlicher Rohrstrang einer Trinkwasserleitung verlegt worden ist.

2. (2)Ausnahmen von den Bauverboten sind zu gewähren:

1. a)entfällt; LGBl. Nr. 41/2005 vom 15.7.2005

2. b)vom Bauverbot nach Abs. 1 lit. c, d, e und f

1. 1.wenn der Ausbau der Verkehrsflächen bis zum ausgebauten Straßennetz und die Herstellung der in Abs. 1

lit. c genannten Einbauten bereits beschlossen ist;

2. 2.für Betriebsbauwerke und Industriebauwerke, wenn vom ausgebauten Straßennetz eine nach Erfordernis

beleuchtete Zufahrt von mindestens 5 m Breite mit einer befestigten Oberfläche, die Versorgung mit

gesundheitlich einwandfreiem Trinkwasser und eine für Löschzwecke ausreichende Wassermenge

sichergestellt sind, sämtliche Abwässer in gemäß § 99 Abs. 2 ausgeführte Anlagen eingeleitet werden und

deren ordnungsgemäße Räumung und Beseitigung sichergestellt ist;

3. 3.für Wohngebäude, wenn vom ausgebauten Straßennetz eine beleuchtete Zufahrt von mindestens 3 m

Breite mit befestigter Oberfläche und die Versorgung mit gesundheitlich einwandfreiem Trinkwasser

sichergestellt sind, sämtliche Abwässer in gemäß § 99 Abs. 2 ausgeführte Anlagen eingeleitet werden und

deren ordnungsgemäße Räumung und Beseitigung sichergestellt ist; bei Baulosen und Kleingärten genügt

es, wenn die Verbindung zum ausgebauten Straßennetz bei Baulosen durchgehend in einer Breite von

mindestens 1,50 m, bei Kleingärten durchgehend in einer Breite von mindestens 1,20 m befestigt ist;

4. 4.für sonstige Bauwerke, wenn vom ausgebauten Straßennetz eine nach Erfordernis beleuchtete Zufahrt

von mindestens 5 m Breite mit einer befestigten Oberfläche, und die Versorgung mit gesundheitlich

einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt sind, sämtliche Abwässer in gemäß § 99 Abs. 2 ausgeführte

eingeleitet werden und deren ordnungsgemäße Räumung und Beseitigung sichergestellt ist.
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